
dem Gesichtspunkt Herangehen: Was wird zu unserer 
Arbeit gesagt bzw. was nimmt auf unsere Arbeit Be
zug? Ein solches Herangehen verhindert von vorn
herein ein tiefes Verständnis für die politischen und 
ökonomischen Probleme unserer Entwicklung, verhin
dert eine politisch richtige Orientierung der eigenen 
Arbeit. Wo eine solche Orientierung fehlt, muß es 
zwangsläufig zu liberalen oder überspitzten Entschei
dungen kommen. Wir sehen darin eine der Haupt
ursachen für aufgetretene Schwankungen in der Justiz, 
wodurch ihre erzieherische Rolle wie auch die ihr 
übertragene Schutzfunktion nicht voll wirksam wird. 
Andererseits gibt es gute Beispiele dafür, daß dort, wo 
die jeweiligen politischen und ökonomischen Aufgaben 
zum Ausgangspunkt der eigenen Arbeit gemacht wer
den, eine stetige Entwicklung der Tätigkeit der Justiz
organe zu verzeichnen ist.

Eine weitere wesentliche Ursache ist das unzuläng
liche Studium und das Nichtbegreifen des politischen 
Inhalts des Gesetzes über die örtlichen Organe der 
Staatsmacht vom 18. Januar 1957 (GBl. I S. 65) und des 
Gesetzes über die Vervollkommnung der Arbeit des 
Staatsapparates vom 11. Februar 1958 für die weitere 
Entwicklung der sozialistischen Demokratie und des 
gesamten Staatsapparates und somit auch für die Ent
wicklung einer sozialistischen Justiz. Es zeigt sich, daß 
dadurch das Grundprinzip dieser Gesetze, der demo
kratische Zentralismus, in seiner vollen Bedeutung auch 
für die Justiz nicht erkannt und folglich nicht kon
sequent in ihrer eigenen Tätigkeit verwirklicht wird. 
Die Durchsetzung dieses Prinzips in allen staatlichen 
Organen gewährleistet ihr unmittelbares Zusammen
wirken und sichert die allseitige Lösung der gestellten 
Aufgaben. Das Organ, welches diesen Grundsatz nicht 
strikt beachtet, wird eine von den Hauptaufgaben 
isolierte Arbeit leisten.

Dies führte mit dazu, daß die Justiz nicht in erfor
derlichem Maße auf die Entwicklung und Festigung 
der sozialistischen Verhältnisse einwirkte und das 
Recht nicht so angewandt wurde, daß es maximal der 
Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins der Bür
ger diente.

In zahlreichen Versammlungen, Diskussionen und 
Auseinandersetzungen sowie in individuellen Aus
sprachen ist mit den Justizfunktionären im Bezirk 
Potsdam beraten worden, daß es an der Zeit ist, 
energisch an die Beseitigung dieser Schwächen und 
ihrer Ursachen zu gehen. Nur so werden wir den 
höheren Aufgaben gerecht und in der Lage sein, an 
der Lösung der von Partei und Regierung gestellten 
Aufgaben wirkungsvoll mitzuarbeiten. In diesem Zu
sammenhang wandte die Brigade ihr besonderes 
Augenmerk der Forderung der 33. Tagung des ZK der 
SED zu, eine enge Zusammenarbeit zwischen Volksver
tretungen und Justizorganen herbeizuführen. Es mußte 
festgestellt werden, daß die Genossen Richter und 
Staatsanwälte im Bezirk Potsdam diese Forderung 
nicht richtig erkannt und auch nur wenig Anstrengun
gen unternommen haben, sie mit Leben zu erfüllen. 
Selbst die Teilnahme an den Ratssitzungen, wozu die 
Staatsanwälte seit Jahren verpflichtet sind, wurde un
regelmäßig, zum Teil formal durchgeführt und führte 
nicht zur engen Bindung zwischen örtlichen Organen 
und Justizorganen. Selbst der Staatsanwalt des Bezirks 
unterschätzte diese Aufgabe, nahm unregelmäßig an 
den Sitzungen teil und ließ es sogar zu, daß in wich
tigen Sitzungen überhaupt kein Vertreter der Staats
anwaltschaft anwesend war. Die Unterschätzung der 
Rolle der Volksvertretungen ist bei den Richtern des 
Bezirksgerichts und der Kreisgerichte aber in noch 
weit größerem Maße vorhanden. Hier sind die Be
schlüsse der Volksvertretungen und des Rates über
haupt nicht bekannt. Einige Richter, wie z. B. Genosse 
Heese vom Bezirksgericht, erklärten dies freimütig.

Warum ist das so bedeutsam? Die Volksvertretung 
ist in ihrem Territorium das oberste Machtorgan und 
verantwortlich für den gesamten politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Aufbau in ihrem Zu
ständigkeitsbereich. Zu ihren Aufgaben gehören u. a.:

1. die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, 
der Schutz des gesellschaftlichen Eigentums und

die Stärkung der Bereitschaft zur Verteidigung 
der Heimat;

2. die Einhaltung und Festigung der Gesetzlichkeit 
und die Gewährleistung der Rechte der Bürger.

Schon unter diesen Gesichtspunkten ergibt sich die 
Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit, einer 
gegenseitigen Hilfe und Information. Doch das allein 
genügt nicht mehr, wird den erhöhten Aufgaben nicht 
gerecht und berücksichtigt das grundlegende Prinzip in 
der Tätigkeit der staatlichen Organe, den demokrati
schen Zentralismus, nicht in genügender Weise. Wie ist 
das zu verstehen?

Durch das Gesetz über die örtlichen Organe der 
Staatsmacht wurde den örtlichen Organen eine größere 
Verantwortung für den Aufbau des Sozialismus in 
ihrem Gebiet übertragen. Sie haben die von der Par
teiführung und Regierung gegebenen politischen Direk
tiven und Beschlüsse mit größerer Eigenverantwortung 
entsprechend den örtlichen Bedingungen dürchzufüh- 
ren, d. h. auf ihre Bedingungen zu konkretisieren und 
alle Maßnahmen festzulegen, die unter Einbeziehung 
der Massen die beste und schnellste Durchführung ge
stellter Aufgaben ermöglichen. Die Volksvertretung be
schließt also für ihren Bereich die erforderlichen Maß
nahmen zur sozialistischen Umgestaltung. Können die 
so beschlossenen Aufgaben nur für die der Volksver
tretung unterstellten Organe verpflichtend sein? Nein, 
man muß einen Schritt weitergehen. Den Sozialismus 
aufzubauen, ist Sache aller staatlichen Organe. Außer
halb dieser Aufgabenstellung kann kein einziges Organ 
arbeiten. Daraus folgt, daß alle staatlichen Organe, im 
Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Volksvertretung 
sich mit deren Beschlüssen und den darin enthaltenen 
Hauptaufgaben zu befassen haben, um mit ihren 
Mitteln an der Durchsetzung dieser Aufgaben zu ar
beiten. Dies gilt auch für die Organe der Justiz, ohne 
daß sich an ihrem staatsrechtlichen Status etwas än
dert. Die Brigade hat darüber folgende Vorstellungen:

An den Tagungen der Volksvertretung bzw. an den 
Sitzungen der Räte nehmen in der Regel die Bezirks- 
bzw. Kreisstaatsanwälte teil. Diese sind verpflichtet, in 
Dienstbesprechungen die Beschlüsse auszuwerten und 
die sich aus ihnen ergebenden Aufgaben der Staats
anwaltschaft festzulegen. Nehmen wir ein Beispiel: 
In der Sitzung des Rates des Bezirks am 29. August 
1958 wurde über die Erfüllung des Staatshaushalts
planes für das erste Halbjahr 1958 berichtet. Dieser 
Bericht vermittelte eine gute Kenntnis über die 
ökonomische Situation im Bezirk und war geeignet, 
die Staatsanwaltschaft auf verschiedene Schwerpunkte 
hinzuweisen. So wurde u. a. über das Rinder- und 
Schweinesterben und darüber berichtet, daß ins
besondere in einigen VEG hohe Tierverluste auftreten 
und zum Teil mangelndes Verantwortungsbewußtsein 
die Ursache für diese Verluste ist. Liegt hier wirklich 
nur Verantwortungslosigkeit vor? Müßten nicht Unter
suchungen angestellt werden, ob etwa Feindtätigkeit 
vorliegt oder andere Verletzungen der Gesetzlichkeit, 
die aus althergebrachter Denkweise und überholten 
Gewohnheiten entstehen? Sollte der Staatsanwalt nicht 
seine Aufgabe daraus ableiten und selbst eine Unter
suchung vornehmen bzw. veranlassen, daß dies ge
schieht? Nur wenn die Justizorgane mithelfen, das 
Alte, Überholte zu überwinden, um dem sich ent
wickelnden Neuen freie Bahn zu schaffen, kommt ihre 
große erzieherische Bedeutung voll zur Geltung.

Oder nehmen wir die z. Z. aktuelle Bergung der 
Hackfruchternte, deren verlustlose Einbringung von 
großer wirtschaftlicher und politischer Bedeutung ist. 
Die Volksvertretungen bzw. Räte haben in der Regel 
entsprechende Beschlüsse gefaßt. Bisher war es so, daß 
die Genossen in den Justizorganen solche Beschlüsse 
nicht beachteten und keine Beziehung zwischen ihrer 
Tätigkeit und dieser Aufgabe sahen. Noch heute sagen 
Staatsanwälte: Das betrifft ja nur die Hackfruchtemte, 
was geht mich das an? Die Brigade ist der Meinung, 
daß die Staatsanwälte sehr wohl etwas damit zu tun 
haben und mit ihren Mitteln dazu beitragen müssen, 
diese wichtige Aufgabe zu lösen. Selbstverständlich 
kann es nicht Aufgabe des Staatsanwalts sein, die 
Arbeit der Verwaltungsorgane zu übernehmen. Aber
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